Berlin, 30. Juli 2025

Deutsche Industrie- und Handelskammer

Stellungnahme

Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollstandigen Gleich-
stellung der Kindererziehungszeiten

Wir bedanken uns fir die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Sta-
bilisierung des Rentenniveaus und zur vollstandigen Gleichstellung der Kindererziehungszei-
ten.

A. Das Wichtigste in Kiirze

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf plant die Bundesregierung Anderungen in der Finanzie-
rung der Gesetzlichen Rentenversicherung.

Das allgemeine Rentenniveau soll bis zum Jahr 2031 weiterhin bei 48 Prozent stabilisiert wer-
den. Damit werden nach geltender Rechtslage eigentlich erfolgende Absenkungen des Renten-
niveaus verhindert. Um einen zusatzlichen Anstieg des Beitragssatzes zur Gesetzlichen Renten-
versicherung zu vermeiden, sollen die entstehenden zusatzlichen Ausgaben aus Steuermitteln
finanziert werden.

Weiterhin ist — nach 2014 und 2019 — eine dritte Stufe der so genannten Mutterrente geplant:
Mdatter mit vor 1992 geborenen Kindern erhalten derzeit pro Kind 2,5 Jahre Kindererziehungs-
zeit (und damit ca. 2,5 Rentenpunkte) angerechnet. Bei Mittern mit jlingeren Kindern sind es
drei Jahre. Diese Differenz soll nun angeglichen werden auf drei Jahre pro Kind fiir alle Kinder,
unabhangig vom Geburtsjahr. Die geschatzten Kosten dieser MalBnahme liegen bei ca. fiinf
Milliarden Euro pro Jahr, sie sollen aus Steuermitteln finanziert werden.

Zudem ist geplant, das so genannte Vorbeschaftigungsverbot fiir Beschaftigte abzuschaffen,
die die Regelaltersgrenze erreicht haben. Auf diesem Weg konnen Beschéftigte im Rentenalter
beim gleichen Arbeitgeber befristet eingestellt werden und haben so mehr Méglichkeiten, den
Ubergang in die Rente flexibel zu gestalten.
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Mit Ausnahme des letzten Punktes wird mit diesem Gesetzesvorhaben den strukturellen Her-
ausforderungen der Gesetzlichen Rentenversicherung und den daraus entstehenden Finanzie-
rungsnoten nicht angemessen begegnet. Die grofite dieser Herausforderungen liegt im demo-
grafischen Wandel und seinem Einfluss auf das Verhaltnis von Rentenempfangern zu Beitrags-
zahlern. Dieses wird sich in den kommenden Jahren vergréern und somit bei konstantem
Rentenniveau den Druck auf die Beitragssatze oder auf die Steuerzuschiisse zur Rentenversi-
cherung enorm steigern — zu Lasten der Betriebe und Beitragszahler. Das Ausblenden dieser
Zusammenhange im Wege der Festschreibung des Rentenniveaus sowie zusatzliche Umvertei-
lungsmallnahmen wie die Ausweitung der Mtterrente sind vor diesem Hintergrund nicht zu
begriinden.

Es ist notwendig, strukturelle Reformen anzugehen: Der so genannte Nachhaltigkeitsfaktor
sollte wieder aktiviert werden, so dass die sich verandernde Quote von Beitragszahlern zu
Rentenempfangern bei den Rentensteigerungen dampfend wirkt. Die Moglichkeit, abschlags-
frei nach 45 Versicherungsjahren vorzeitig in Rente zu gehen, sollte abgeschafft werden, da sie
Fachkrafteengpdasse in den Betrieben verscharft. Weiterhin sollte u.a. das allgemeine Renten-
eintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung gekoppelt werden und die Abschlage
bei Bezug einer vorgezogenen Rente mit Abschldagen erhoht werden.

Nicht zuletzt auch mit Blick auf die Belastung der Wirtschaft durch den Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag, der die urspriinglich festgelegte 40-Prozent-Grenze bereits Uberschritten hat
und in den kommenden Jahren perspektivisch weiter ansteigen wird, ist es notwendig, die vor-
handenen Méglichkeiten auszuschépfen.

B. Bewertung im Einzelnen

Fixierung des Rentenniveaus bis 2031

Mit der weiteren Fixierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent — diese sogenannte Haltelinie
wurde bereits im Jahr 2018 eingefiihrt — bleibt im Kern der so genannte Nachhaltigkeitsfaktor,
der in der Rentenformel das Verhaltnis von Rentenbeziehern zu Beitragszahlern berlicksichtigt
und bei einem Anwachsen des Quotienten rentenddampfend wirkt, auller Kraft gesetzt.

Die weitere Festschreibung des Rentenniveaus bis 2031 bringt aufgrund der demografischen
Verschiebungen enorme finanzielle Lasten fiir Betriebe und Erwerbstatige. Schatzungen des
BMAS zu Folge liegen die zusatzlichen Ausgaben im Jahr 2029 zunachst bei 4,1 Milliarden Euro.
Im Jahr 2030 steigen die Kosten auf 9,4 Milliarden Euro, im Jahr 2031 auf 11,2 Milliarden Euro.
Bis 2040 wird mit jahrlich zwischen elf und 15 Milliarden Euro gerechnet.
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Durch die geplante Ubernahme der Kosten aus Steuermitteln wird der Beitragssatz im Ver-
gleich zum geltenden Recht zwar zunachst konstant gehalten. Hiermit wird jedoch lediglich die
Tatsache verschleiert, dass die Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung nicht gegen
den demografischen Wandel gewappnet ist. Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung liegt
2025 bei voraussichtlich 133 Milliarden Euro. Damit flie3t bereits heute jeder vierte Euro des
Bundeshaushalts in das Rentensystem. Und diese hohen Steuerzahlungen gehen nicht zuletzt
zu Lasten der Betriebe, wirken u.a. dampfend auf Investitionen und Wettbewerbsfahigkeit.

Die Festschreibung des Rentenniveaus und die Finanzierung der Lasten Uber Steuern sugge-
riert, dass kein Handlungsbedarf in der Rentenversicherung besteht. In der Diskussion wird
haufig sogar unterstellt, dass bei Wiedereinsetzen des Nachhaltigkeitsfaktors die Renten real
sinken kénnen. Dies ist nicht der Fall, es geht um ein —im Vergleich zum Lohnwachstum — ver-
langsamtes Wachstum der Renten.

Anstatt das Rentenniveau zu fixieren, sollten vielmehr MaRnahmen ergriffen werden, die die
Finanzierung der Rentenversicherung nachhaltig stabilisieren und damit héhere Belastungen
der Betriebe vermeiden.

e So sollten vor allem Anreize zum vorzeitigen Renteneintritt konsequent abgebaut werden.
Darunter fallt insbesondere die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren, sie
sollte abgeschafft werden. Diese Rentenart nutzten im Jahr 2024 270.000 Versicherte, um
abschlagsfrei vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente zu gehen. Statt die Arbeit
im Alter grundsatzlich attraktiver zu machen, wurde mit der abschlagsfreien Rente ein Pri-
vileg geschaffen. Davon profitieren nicht nur Menschen in kdrperlich belastenden Berufen,
was die eigentliche Intention dieser Regelung war, sondern in hohem MaRe auch gutver-
dienende und meist gesunde Beschaftigte. Das geschieht auf Kosten der tbrigen Versicher-
tengemeinschaft und der Betriebe, denen zudem dadurch erfahrene Fachkrafte und lang-
jahrig erworbenes Wissen verloren gehen. Rentenpolitische MaRnahmen diirfen nicht im
Widerspruch zu den Anforderungen des Arbeitsmarktes stehen. Die abschlagsfreie Rente
nach 45 Versicherungsjahren ist daher nicht zuletzt in Zeiten, in denen es notig ist, die
Weiterarbeit im Alter attraktiver zu gestalten, ein falsches Instrument. Fiir Personen, die
besonders belastende Tatigkeiten ausiiben, kénnten auf anderem Wege praktikable Uber-
gange in die Rente geschaffen werden, so die Erwerbsminderungsrente hierfir nicht aus-
reichend erscheint.

e Die Abschlage, die bei vorzeitigem Bezug einer Rente mit Abschldagen pro Monat auf die
Rente erhoben werden, sollten erhoht werden, um den Anreiz, auf diesem Weg vorzeitig
in Rente zu gehen, zu reduzieren. Eine Vielzahl von Studien kommt zu dem Ergebnis, dass
mit den bisherigen Abschlagen von 0,3 Prozent pro Monat vorgezogener Inanspruchnahme
der individuelle Anreiz fiir den Versicherten, vorzeitig in Rente zu gehen, nicht ausreichend
reduziert wird und die verlangerte Dauer des Rentenbezugs vielmehr fiir ihn
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ausschlaggebend ist. Dies verscharft nicht zuletzt Personalengpdsse in den Betrieben. Die
Abschladge sollten daher bis zur versicherungsmathematisch neutralen Schwelle erhéht
werden, die einen individuellen finanziellen Vorteil durch einen vorzeitigen Rentenbeginn
(und damit verldangerte Bezugsdauer) ausschlieRt.

e Eine Kopplung des allgemeinen Renteneintrittsalters an die Entwicklung der Lebenserwar-
tung ware sinnvoll. Bei einer solchen regelbasierten Verknipfung schlagt sich eine stei-
gende Lebenserwartung nicht ausschlief3lich in einer langeren Rentenbezugszeit nieder.
Das entlastet Betriebe mit Blick auf die Verfligbarkeit von Fachkraften und begrenzt die
Belastungen der Beitragszahler und Betriebe.

e Kapitalgedeckte Elemente sind ein wichtiger Baustein, denn sie sind unabhangig von der
demografischen Entwicklung und kénnen perspektivisch helfen, den Druck auf die Bei-
tragsatze abzufedern. Bei der konkreten Ausgestaltung muss darauf geachtet werden, dass
sie moglichst effizient und zielgenau konzipiert werden.

e Esist wichtig, dem Fachkraftemangel wirksam zu begegnen, um nicht zuletzt die Finanzie-
rung der Rentenversicherung zu stabilisieren. Hier sind alle Ansatzpunkte der Fachkraftesi-
cherung relevant, sei es mit Blick auf die starkere Erwerbsbeteiligung von alteren Beschaf-
tigten, von Frauen sowie der von auslandischen Fach- und Arbeitskraften (vgl. ,, Fachkraf-
teengpasse und Wirtschaftsschwache”, DIHK-Fachkraftereport 2024/2025 sowie ,, Arbeits-
und Fachkraftesicherung in herausfordernden Zeiten — Rahmenbedingungen am Arbeits-
markt verbessern®, DIHK-Positionspapier 2024).

e Mit Blick auf die Beschiftigung Alterer gibt es bereits heute die Méglichkeit, nach Errei-
chen des Renteneintrittsalters weiterzuarbeiten (mit und ohne Rentenbezug). Diese Mog-
lichkeit ist sinnvoll, um den Ubergang fiir dltere Beschaftigte moglichst flexibel zu gestalten
und zur Fachkraftesicherung beizutragen. Auch bei vorzeitigem Rentenbezug kann hinzu-
verdient werden, seit einigen Jahren sogar ohne Hinzuverdienstgrenzen. Die verschiede-
nen Moglichkeiten, die sich Beschéftigten und Betrieben hier bieten, sollten bekannter ge-
macht werden. Zudem sollten die Arbeitgeberbeitrage zur Arbeitslosenversicherung bei
Beschaftigten, die das Renteneintrittsalter Gberschritten haben, entfallen, da durch sie
keine Anspriiche generiert werden.

e Mehr Moglichkeiten zu schaffen, im Alter flexibel erwerbstatig zu sein, sollten jedoch mit
MaRnahmen gegen Frithverrentung einhergehen. Im Ubrigen wire es kritisch zu bewerten,
wenn die geplante Aktivrente (die Moglichkeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze bis zu
2.000 Euro pro Monat steuerfrei hinzuzuverdienen — ein im Prinzip nachvollziehbarer An-
satz zur Steigerung der Arbeitsanreize) auch denjenigen zur Verfligung stiinde, die vorzei-
tig ohne Abschlage in Rente gehen. Denn dann wiirde der vorzeitige Renteneinstieg
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ebenso gefordert, wie die langere Weiterarbeit.

Ausweitung der Mitterrente

Mit der dritten Stufe der so genannten Mitterrente sollen — nach den ersten beiden Stufen in
den Jahren 2014 und 2019 — die angerechneten Erziehungszeiten fiir vor 1992 geborene Kin-
der von 2,5 Jahre auf drei Jahre pro Kind angehoben werden. Damit wiirden die Mutter dieser
Kinder die gleiche Anzahl an Rentenpunkten pro Kind angerechnet bekommen, wie Mutter mit
jungeren Kindern. Die geschatzten Kosten liegen bei ca. fiinf Milliarden Euro pro Jahr, die aus
Steuermitteln finanziert werden sollen.

Die IHK-Organisation spricht sich flir einen vorrangig produktiven Einsatz von Steuergeldern
aus. Das ist gerade in einer Phase wichtig, in der es eine konjunkturelle Flaute zu liberwinden
gilt. Die Mitterrente ist dagegen eine rein konsumtive Ausgabe ohne nennenswerte stimulie-
rende Effekte fir die Wirtschaft. Im Gegenteil: angesichts des Fachkraftemangels engagieren
sich die IHKs fir eine weitergehende Mobilisierung von Frauen fir den Arbeitsmarkt. Die Mit-
terrente kann hier entgegengesetzt wirken.

Generell gilt zudem, dass die Finanzierung sozial- oder familienpolitisch gewiinschter Leistun-
gen Uber die Rentenkasse oder steuerfinanzierte Zuschiisse mittelbar die Belastung des Fak-
tors Arbeit erhoht — sei es durch steigende Sozialversicherungsbeitrage oder durch hohere
Steuerlasten. Dies schwacht die Wettbewerbsfahigkeit der Unternehmen, hemmt Beschafti-
gung und gefdhrdet die Generationengerechtigkeit im Rentensystem. Auch vor diesem Hinter-
grund kann es notwendig sein, versicherungsfremde Leistungen wie die Mitterrente auf den
Prifstand zu stellen. Eine klare Trennung zwischen beitragsfinanzierter Altersvorsorge und
steuerfinanzierter Sozialpolitik ist in jedem Fall unerlasslich, um die langfristige Stabilitat und
Fairness des Rentensystems zu sichern.

Die Ausweitung der Mitterrente stellt letztlich eine Umverteilungsmalinahme zur Besserstel-
lung der betroffenen Versicherten zu Lasten heutiger Betriebe und Erwerbstatiger dar. Zusatz-
liche Ausgaben in dieser GroRenordnung sind — nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ohnehin
schon grolRen Finanzierungslasten in der Rentenversicherung — nicht zu begriinden. Die Aus-
weitung der Mutterrente wird daher zusammenfassend abgelehnt.
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Beschiftigung Alterer erleichtern

Das Vorhaben, das so genannte Vorbeschéftigungsverbot aufzuheben, ist richtig. Auf diese
Weise kdnnen Beschaftigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, im Rentenalter sach-
grundlos befristet bei ihrem vorherigen Arbeitgeber beschaftigt werden — geplant ist dies fur
einen maximalen Zeitraum von bis zu acht Jahren oder fiir 12 befristete Arbeitsvertrage. Dies
ist ein Flexibilisierungsinstrument, das die Beschaftigung Alterer erleichtert, da unbefristete
Vertrdge von beiden Seiten — Betrieb und Beschaftigter — haufig zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr gewiinscht werden. Fir Betriebe stellt sich bei einer unbefristeten Beschaftigung mitun-
ter die Frage nach einer moglichen Kiindigung und dem damit verbundenen Aufwand, was die
Bereitschaft zur Beschaftigung reduziert.

Zu hinterfragen ist bei dem geplanten Vorhaben, ob die zeitliche Vorgabe von bis zu acht Jah-
ren bzw. die Anzahleinschrankung auf 12 befristete Arbeitsvertrage erforderlich ist und hier
nicht neue Birokratielasten geschaffen werden.

C. Erginzende Informationen

Ansprechpartnerin:
Dr. Anne Zimmermann

Bereich Gesundheitswirtschaft, Beschaftigung, Organisationsentwicklung
Leiterin des Referats Beschaftigung, Alterssicherung, Familie in der Arbeitswelt

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer
Breite Str. 29 | 10178 Berlin

Tel +49 30 20308-1631

E-Mail: zimmermann.anne@dihk.de | www.dihk.de
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Wer wir sind:

Unter dem Dach der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind die 79 Industrie-
und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames Ziel: Beste Bedin-
gungen fir erfolgreiches Wirtschaften.

Auf Bundes- und Europaebene setzt sich die DIHK fiir die Interessen der gesamten gewerbli-
chen Wirtschaft gegeniiber Politik, Verwaltung und Offentlichkeit ein. Denn mehrere Millionen
Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetzliche Mitglieder einer IHK —
vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK und IHKs eine Plattform fiir die vielfalti-
gen Belange der Unternehmen. Diese blindeln wir in einem verfassten Verfahren auf gesetzli-
cher Grundlage zum Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft und tragen so zum wirt-
schaftspolitischen Meinungsbildungsprozess bei.

Grundlage unserer Stellungnahmen sind die wirtschaftspolitischen Positionen und beschlosse-
nen Positionspapiere der DIHK unter Berlicksichtigung der der DIHK bis zur Abgabe der Stel-
lungnahme zugegangenen AuRerungen der IHKs und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Dariber hinaus koordiniert die DIHK das Netzwerk der 150 Auslandshandelskammern, Delega-
tionen und Reprasentanzen der Deutschen Wirtschaft in 93 Landern.
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	Mit der dritten Stufe der so genannten Mütterrente sollen – nach den ersten beiden Stufen in den Jahren 2014 und 2019 – die angerechneten Erziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder von 2,5 Jahre auf drei Jahre pro Kind angehoben werden. Damit würden die Mütter dieser Kinder die gleiche Anzahl an Rentenpunkten pro Kind angerechnet bekommen, wie Mütter mit jüngeren Kindern. Die geschätzten Kosten liegen bei ca. fünf Milliarden Euro pro Jahr, die aus Steuermitteln finanziert werden sollen.
	Die IHK-Organisation spricht sich für einen vorrangig produktiven Einsatz von Steuergeldern aus. Das ist gerade in einer Phase wichtig, in der es eine konjunkturelle Flaute zu überwinden gilt. Die Mütterrente ist dagegen eine rein konsumtive Ausgabe ohne nennenswerte stimulierende Effekte für die Wirtschaft. Im Gegenteil: angesichts des Fachkräftemangels engagieren sich die IHKs für eine weitergehende Mobilisierung von Frauen für den Arbeitsmarkt. Die Mütterrente kann hier entgegengesetzt wirken.
	Generell gilt zudem, dass die Finanzierung sozial- oder familienpolitisch gewünschter Leistungen über die Rentenkasse oder steuerfinanzierte Zuschüsse mittelbar die Belastung des Faktors Arbeit erhöht – sei es durch steigende Sozialversicherungsbeiträge oder durch höhere Steuerlasten. Dies schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, hemmt Beschäftigung und gefährdet die Generationengerechtigkeit im Rentensystem. Auch vor diesem Hintergrund kann es notwendig sein, versicherungsfremde Leistungen wie die Mütterrente auf den Prüfstand zu stellen. Eine klare Trennung zwischen beitragsfinanzierter Altersvorsorge und steuerfinanzierter Sozialpolitik ist in jedem Fall unerlässlich, um die langfristige Stabilität und Fairness des Rentensystems zu sichern.
	Die Ausweitung der Mütterrente stellt letztlich eine Umverteilungsmaßnahme zur Besserstellung der betroffenen Versicherten zu Lasten heutiger Betriebe und Erwerbstätiger dar. Zusätzliche Ausgaben in dieser Größenordnung sind – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ohnehin schon großen Finanzierungslasten in der Rentenversicherung – nicht zu begründen. Die Ausweitung der Mütterrente wird daher zusammenfassend abgelehnt.
	Beschäftigung Älterer erleichtern
	Das Vorhaben, das so genannte Vorbeschäftigungsverbot aufzuheben, ist richtig. Auf diese Weise können Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, im Rentenalter sachgrundlos befristet bei ihrem vorherigen Arbeitgeber beschäftigt werden – geplant ist dies für einen maximalen Zeitraum von bis zu acht Jahren oder für 12 befristete Arbeitsverträge. Dies ist ein Flexibilisierungsinstrument, das die Beschäftigung Älterer erleichtert, da unbefristete Verträge von beiden Seiten – Betrieb und Beschäftigter – häufig zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gewünscht werden. Für Betriebe stellt sich bei einer unbefristeten Beschäftigung mitunter die Frage nach einer möglichen Kündigung und dem damit verbundenen Aufwand, was die Bereitschaft zur Beschäftigung reduziert.
	Zu hinterfragen ist bei dem geplanten Vorhaben, ob die zeitliche Vorgabe von bis zu acht Jahren bzw. die Anzahleinschränkung auf 12 befristete Arbeitsverträge erforderlich ist und hier nicht neue Bürokratielasten geschaffen werden.
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